
 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 
Verfahrensordnung: 
Entscheidung über die Gewährung der sekundären 
Datennutzung 

Vom 5. Juli 2023 

Der Unterausschuss Qualitätssicherung hat für den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 Verfahrensordnung (VerfO) in seiner Sitzung am 
5. Juli 2023 den Antrag von Herrn Prof. Dr. Andreas Böning der Klinik für Herz-, Kinderherz- 
und Gefäßchirurgie der Justus-Liebig-Universität Gießen unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme der beauftragten Stelle nach 8. Kapitel 1. Abschnitt § 7 Absatz 3 VerfO geprüft 
und stattgebend entschieden. Die gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 10 Absatz 2 VerfO zu 
veröffentlichenden Informationen sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen.  

Zu diesem Beschluss ergeht ein Bescheid gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 2 VerfO, der 
die Durchführung durch die jeweilige beauftragte Stelle gegenüber dem Antragsteller 
genehmigt.  

 

Berlin, den 5. Juli 2023 

 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
Unterausschuss Qualitätssicherung 

gemäß § 91 SGB V 
Die Vorsitzende 

 

Maag 
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Pflichtangaben Antrag für sekundäre Datennutzung 
Antrag von Prof. Dr. Andreas Böning 
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Name, Vorname, Titel des Antragstel-
lers oder der Antragstellerin 

Prof. Dr. Andreas Böning 

Name der Institution oder 
Organisation (sofern möglich) 

Klinik für Herz-, Kinderherz- und Gefäßchirurgie, 
Justus-Liebig-Universität Gießen 

Postleitzahl und Ort 35392 Gießen 

E-Mail andreas.boening@chiru.med.uni-giessen.de 

Titel und Kurzdarstellung des 
Projektes und der Fragestellung (max. 
2000 Zeichen) für die 
Veröffentlichung gemäß 8. Kapitel § 10 
VerfO 

„Vergleich zweier Verfahren zur Therapie von Aorten-
klappenvitien“ 

Problematik: 

Für Patient*innen mit operationsbedürftigem Aorten-
klappenvitium kommen entweder ein offen-chirurgi-
scher Aortenklappenersatz (AKE) oder eine katheter-
basierte Aortenklappenimplantation (TAVI) in Betracht.  

Das 2010 als „Real-World“-Register gegründete Deut-
sche Aortenklappenregister (GARY) verfügt aufgrund 
der freiwilligen Teilnahme der Kliniken nicht über einen 
vollständigen Datensatz aller in Deutschland mit einem 
Aortenklappenersatz therapierten Patient*innen. Des-
halb sollen folgende Fragestellungen basierend auf den 
vollständig und standardisiert erfassten Daten der ver-
pflichtenden externen Qualitätssicherung für Aorten-
klappeneingriffe adressiert werden. 

Fragestellungen: 

1. Wie ist die Entwicklung der Verteilung der Pati-
ent*innen-Risikoprofile für beide Therapieverfahren 
im zeitlichen Verlauf? 

2. Wie sind die Ergebnisse der beiden Verfahren mit
Risikoadjustierung/-stratifizierung (bspw. AKL-Score, 
EuroSCORE II/ Dringlichkeit des Eingriffs) zu beurtei-
len? 

3. Wie viele Patient*innen mit isolierter Aortenklap-
peninsuffizienz sind behandelt worden? Wie stellen 
sich die Outcomes beider Therapieverfahren dar ohne
die Berücksichtigung von Patient*innen mit isolierter 
Aortenklappeninsuffizienz und ohne Patient*innen mit
Endokarditis als spezielle Subgruppen? 
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4. Wie häufig liegt eine Aortenklappen-Endokarditis als 
Indikation vor und wie stellt sich die Mortalitäts-Risi-
koverteilung in dieser Subpopulation dar? Wie hoch ist 
die In-Hospital-Sterblichkeit in dieser Subkohorte?

5. Wie ist das Outcome von Patient*innen mit Notfall-
eingriffen für beide Therapieverfahren? 

6. Welche Unterschiede bestehen in der Krankenhaus-
verweildauer für die unterschiedlichen Patientengrup-
pen stratifiziert nach Dringlichkeit? 

7. Wie ist die Verhältnismäßigkeit von AKE zu TAVI im 
Zeitraum 2015-2020? Bestehen Unterschiede zwischen 
Leistungserbringern mit niedrigen, mittleren und ho-
hen jährlichen Fallzahlen im Zeitverlauf? 
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